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BESCHLUSS Nr. 4/16 
ERMÖGLICHUNG DER VERÖFFENTLICHUNG DER 

INFORMATIONSAUSTAUSCHE ZU KLEINWAFFEN UND 
LEICHTEN WAFFEN, KONVENTIONELLEN WAFFEN 

UND ANTIPERSONENMINEN 
 
 
 Das Forum für Sicherheitskooperation (FSK) –  
 
 unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 10/14 des Ministerrats, in dem die Teilnehmer-
staaten übereinkamen, weiterhin verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um bestehende 
Maßnahmen und Verpflichtungen, wie sie im SALW-Dokument der OSZE, im SCA-
Dokument der OSZE und in damit zusammenhängenden FSK-Beschlüssen enthalten sind, 
vollständig umzusetzen, sich noch intensiver um die weitere Umsetzung des OSZE-Aktions-
plans über Kleinwaffen und leichte Waffen unter allen Aspekten zu bemühen und für 
Kohärenz und Komplementarität mit dem diesbezüglichen Aktionsrahmen der Vereinten 
Nationen zu sorgen,  
 
 unter Bekräftigung seiner Verpflichtung zur vollen Umsetzung des OSZE-Dokuments 
über Kleinwaffen und leichte Waffen (SALW) – (FSC.DOC/1/00/Rev.1), der OSZE-
Prinzipien zur Regelung des Transfers konventioneller Waffen und des Fragebogens über 
Antipersonenminen, gewillt, das OSZE-Dokument über Kleinwaffen und leichte Waffen zu 
ergänzen und seine Umsetzung insbesondere durch die Förderung von Zusammenarbeit und 
Transparenz zu verstärken,  
 
 unter Hinweis auf den FSK-Beschluss Nr. 2/10, mit dem der Aktionsplan für 
Kleinwaffen und leichte Waffen für die Zwecke der Umsetzung verabschiedet wurde, 
insbesondere auf die Maßnahme I.2(b) „Das FSK soll in Erwägung ziehen, den einmaligen 
Informationsaustausch über SALW gegebenenfalls der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen“,  
 
 unter Hinweis auf den FSK-Beschluss Nr. 7/04 über die Aktualisierung des 
OSZE-Fragebogens zu Antipersonenminen und explosiven Kampfmittelrückständen,  
 
 unter Hinweis auf den FSK-Beschluss Nr. 8/08, mit dem die meldepflichtigen 
Kategorien von Waffensystemen und Gerät, die Gegenstand des Informationsaustauschs über 
den Transfer konventioneller Waffen sind, aktualisiert wurden,  
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 unter Hinweis auf den FSK-Beschluss Nr. 20/95 zum Fragbogen über die politischen 
Grundsätze und/oder nationalen Praktiken und Verfahren der Teilnehmerstaaten für den 
Export konventioneller Waffen und verwandter Technologie,  
 
 schließlich unter Hinweis auf die Verpflichtungen zum Informationsaustausch nach 
dem SALW-Dokument der OSZE Abschnitt II (D), Abschnitt III (F) und Abschnitt IV (E) –  
 
 beschließt,  
 
1. die von den Teilnehmerstaaten nach der Verabschiedung dieses Beschlusses und im 
Einklang mit den nachstehend aufgeführten Beschlüssen und Dokumenten ausgetauschten 
Informationen auf der öffentlichen Website der OSZE zu platzieren und damit der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen:  
 
(a) FSC.DEC/7/04 Fragebogen über Antipersonenminen 
 
(b) FSC.DEC/20/95 Fragebogen über Transfer konventioneller Waffen 
 
(c) FSC.DEC/8/08 Informationsaustausch über den Transfer konventioneller Waffen 
 
(d) SALW-Dokument der OSZE (FSC.DOC/1/00/Rev.1, IV(E)2; FSC.DOC/1/00/Rev.1, 

II(D)1; FSC.DOC/1/00/Rev.1 III(F)2; und FSC.DOC/1/00/Rev.1, IV(E)3); 
 
2. die von den Teilnehmerstaaten im Einklang mit den nachstehend aufgeführten 
Beschlüssen und Dokumenten ausgetauschten Informationen auf deren Ersuchen auf der 
öffentlichen Website der OSZE zu platzieren und damit der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen:  
 
(a) FSC.DOC/1/00/Rev.1, IV(E)1 Informationsaustausch über Kategorie, Unterkategorie 

und Anzahl der auf ihrem Hoheitsgebiet im jeweils abgelaufenen Kalenderjahr für 
überschüssig erklärten beziehungsweise beschlagnahmten und vernichteten 
Kleinwaffen  

 
(b) FSC.DEC/4/08 Informationsaustausch betreffend die Kontaktstellen für Kleinwaffen 

und leichte Waffen und Lagerbestände konventioneller Munition  
 
(c) FSC.DEC/11/08 Fragebogen über nationale Praktiken zur Verhütung der Verbreitung 

von SALW durch illegale Transporte auf dem Luftweg.  
 
3. Beauftragt das OSZE-Sekretariat, für eine zeitnahe Veröffentlichung dieser Berichte 
zu sorgen.  
 


